
I. Änderung 
der Satzung der Stadt Lauenburg/Elbe 

zur Regelung des Marktverkehrs  
 
 

Aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung für das Land Schleswig-Holstein in der zur 
Zeit gültigen Fassung hat die Stadtvertretung der Stadt Lauenburg/Elbe am 
17.12.2008 folgende Änderung der Satzung über den Marktverkehr der Stadt 
Lauenburg/Elbe erlassen: 
 
 

Art. I 
 

 
§ 11 (2) erhält folgende Fassung: 

 
Der Wochenmarkt findet auf dem „Lütten Markt“ und der „Alten Wache“ statt. Die 
Grenzen des Marktbereiches sind in dem anliegend beigefügtem Plan ersichtlich, der 
Bestandteil dieser Satzung ist. Markttage sind der Mittwoch und der Sonnabend jeder 
Woche. Fällt einer dieser Tage auf einen gesetzlichen Feiertag, so wird der Markt auf 
den vorhergehenden Werktag verlegt. Die Märkte werden jeweils von 7.00 Uhr bis 
12.30 Uhr durchgeführt. Vor Beginn und nach Schluss der Verkaufszeit darf nicht 
gehandelt werden. 

 
 

Art. II 
 
 

Diese I. Änderung tritt am 01. Januar 2009 in Kraft. 
 
 
Lauenburg/Elbe, 18.12.2008 
 
 
Heuer 
Bürgermeister 
 
 
 
 


